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 Veröffentlicht am 30.11.1955

Norm

AußStrG §174 C3

Rechtssatz

Das spätere Bekanntwerden weiterer Erben führt nicht zu einer Nichtigerklärung der Einantwortungsurkunde und des

nachfolgenden Verfahrens (Zuweisung des nachträglich hervorgekommenen Nachlasses). Den bei einer

Verlassenschaftsabhandlung nicht berücksichtigten Erben steht nur die Möglichkeit o9en. ihre Rechte im Klagewege

geltend zu machen.
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